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Verordnun

Gemäß § 16 Abs.1 Z 15 und § 17 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBI. l
Nr. 116/2016, idgF., werden in Veri3indung mit den §§ 16 bis 18 Landes-
Abfallwirtschaftsgesetz, mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 30. 12.2022
gemäß § 60 Abs. 3 GG in Verbindung mit der Abfallgebührenordnung vom 1. 1.2019
der Gemeinde Klaus die Abfallgebühren wie folgt festgesetzt:

§1
Gebührenhöhe

(1) Die Abfallgrundgebühr wird für die einzelnen Haushalte und sonstigen
Abfallbesitzer wie folgt festgelegt:

für einen Einpersonen-Haushalt
für einen Mehrpersonen-Haushalt
für eine Ferienwohnung
Betriebe ohne Selbstabfuhr

(2) Die Abfallgebühren werden wie folgt festgelegt:

8 It. Abfallsack (Bioabfall)
15lt. Abfallsack(Bioabfall)
80 It. Biomülltonne
1201t. Biomülltonne
240 It. Biomülltonne
20 It. Abfallsack (Restabfall)
40 It. Abfallsack (Restabfall)
1 Banderole für 60-Liter Abfalltonne (Restabfall)
120 It. Container (Restabfall)
240 It. Container (Restabfall)
800 It. Container (Restabfall)
1000 It. Container (Restabfall)
1100 It. Container (Restabfall)
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Abfallsäcke können im Verhältnis von Fassungsvermögen und Preis ausgetauscht
werden.

(3) Gebühren für die Inanspruchnahme des Altstoffsammelzentrum (ASZ) Vorderland



Gebühr für Sperrmüll
pro 2 kg (Verrechnungseinheit)

Gebühr für Altholz
pro 2 kg (Verrechnungseinheit)

Gebühr für Garten- und Parkabfälle

(Rasenschnitt, Grünschnitt, Baumschnitt)
pro angefangene 60 Liter

Gebühr für Bauschutt gemischt
pro 2 kg (Verrechnungseinheit)
pro angefangene 10 Liter

Gebühr für Bauschutt mineralisch, rein
pro 2 kg (Verrechnungseinheit)
pro angefangene 10 Liter

Gebühr für Asbestzementabfälle
pro kg
pro angefangene 10 Liter

Gebühr für Reifen (PKW und LKW)
PKW mit und ohne Feigen
LKW mit und ohne Feigen

Gebühr für Flachglasabfälle
pro angefangene 10 Liter

Gebühr für Mineralwolle
Pro angefangene 60 Liter
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(4) Für die Abholung bereitgestellter sperriger Abfälle:
Sperrmüllmarken (für sperrige Abfälle bis 35 kg)
pro Marke

 

11, 50

Bei den in den Abs. 1 - 4 ausgewiesenen Abfallgebühren ist die anteilige
Mehrwertsteuer enthalten.

§2



Schlussbestimmung

Diese Verordnung tritt am 1. 1.2023 in Kraft. Gleichzeitig verliert die bisher gültige
Verordnung über die Abfallgebühren ihre Wirksamkeit.

Simon Morscher

Bürgermeister


